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Ja zum neuen Kindesrecht
Referat von Prof. Cyril Hegnauer

Beim Kindesrecht geht es um die Verant-
wortung der Eltern für ihr Kind. Sie ist
vorgegeben durch die Natur und das Ge-
wissen des Menschen: Das Kind kommt
hilflos zur Welt und ist während Jahren
auf die Fürsorge Erwachsener angewie-
sen. Wer aber soll diese Sorge tragen,
wenn nicht die beiden Menschen, welche
es ins Leben gestellt haben? Der Gesetz-
geber hat diese Verantwortung der Eltern
im einzelnen auszugestalten und — so-
weit nötig — durchzusetzen.

Verschiedene Gruppen von Kindern
Die Aufgabe des Gesetzgebers ist nicht
für alle Kinder gleich. Sie ist einfach,
wenn die Eltern verheiratet sind, denn in
der Ehe tragen Vater und Mutter ihre Ver-
antwortung für das Kind gemeinsam.
Fehlt dagegen die Erziehungsgemein-
schaft der Eltern, so steht der Gesetz-
geber vor der schwierigen Aufgabe, die
Verantwortung für den Elternteil, der das
Kind in seiner Obhut hat — in der Regel
ist das die Mutter — und für den andern
— also in der Regel für den Vater —
gesondert zu umschreiben.

Rund 96 Prozent der Kinder kommen ehe-
lieh, 4 Prozent ausserehelich zur Welt.
Der Anteil der ehelichen Kinder erhöht
sich nach der Geburt auf 98 Prozent, weil
etwa die Hälfte der ausserehelichen Kin-
der durch spätere Hei rat der Eltern oder
durch Adoption ehelich wird. Die 2 Pro-
zent ausserehelicher Kinder machen aber
immer noch rund 1500 Kinder im Jahr
aus. Allein die eheliche Geburt sichert
dem Kind das elterliche Heim nicht end-
gültig. Geht die Ehe der Eltern ausein-

ander, so wird auch das ehelich gebo-
rene Kind zur Sozialwaise, die bei einem
Elternteil aufwachsen muss. Die Zahl der
unmündigen Kinder, deren Eltern geschie-
den wurden, ist heute mehr als viermal
grösser als die der ausserehelichen Ge-
burten.

Das neue Kindesrecht bringt eine umfas-
sende Erneuerung. Die grundsätzlichen
Reformen betreffen drei Punkte:

1Die Rechtsstellung des ausserehelichen
Kindes

2 Den verbesserten Schutz des Kindes,
besonders der Sozialwaisen

3. Die Gleichberechtigung der Mutter.

Die Rechtsstellung
des ausserehelichen Kindes
Die soziale Situation des ausserehelichen
Kindes ist durch das Fehlen eines elter-
liehen Heimes von Vater und Mutter ge-
kennzeichnet. Dadurch ist es in jedem
Fall schwer benachteiligt. Dazu kommt,
dass es in der Regel beiden Eltern uner-
wünscht ist. Die aussereheliche Geburt
ist daher für das Kind, seine Eltern und
die Gemeinschaft überhaupt negativ zu
bewerten. Es besteht kein Anlass, sie zu
fördern, im Gegenteil ist die Gemeinschaft
seit jeher bestrebt, sie zu bekämpfen.
Ihre Haltung wird allerdings nicht nur
durch die Rücksicht auf das Kind be-
stimmt; ebenso stark, wenn nicht stärker,
spielt die Vorstellung mit, das ausserehe-
liehe Kind sei der Feind der Ehe und
daher gehe sein Recht unvermeidlich auf
Kosten der Ehe.
in der Vergangenheit hat es nicht an
Versuchen gefehlt, die aussereheliche
Geburt direkt zu bekämpfen. Zwei Mittel
standen dabei im Vordergrund. Das eine
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war die Bestrafung des ausserehelichen
Geschlechtsverkehrs. Sie traf aber prak-
tisch nur die Mutter, denn die ausserehe-
liehe Geburt bewies unwiderleglich ihre
Schuld. Die Angst vor dieser Strafe trieb
unzählige verzweifelte Mütter zur Abtrei-
bung oder zur Tötung des neugeborenen
Kindes und lieferte sie damit erst recht
wegen Mordes dem Scharfrichter aus.

Das andere war die Ächtung des ausser-
ehelichen Kindes. Jede rechtliche Ver-
bindung zu Vater und Mutter wurde ver-
neint. Es war Niemandskind. Diese Lö-
sung, welche sich im Hochmittelalter
Durchsetzte, nahm prophetisch das Wort
Morgensterns vorweg, dass «nicht sein
kann, was nicht sein darf». Die Untaug-
lichkeit dieses Mittels ist offenkundig. Die
rechtliche Zurücksetzung trifft ja in erster
Linie das Kind. Es ist aber an den Um-
ständen seiner Zeugung schuldlos. Auch
hat es schon daran schwer genug zu lei-
den, dass ihm ein elterliches Heim ver-
sagt bleibt. Darum besteht kein Grund,
diese unvermeidliche soziale Benachtei-
ligung noch durch eine rechtliche zu ver-
stärken. Weil diese das Opfer, nicht den
Täter trifft, bietet sie auch keinen taug-
liehen Schutz der Ehe. Im Gegenteil er-
mutigt die Beschränkung der elterlichen
Verantwortung geradezu die ausserehe-
liehen Kontakte. Vor allem aber verkennt
die Vorstellung, die rechtliche Zurück-
setzung des ausserehelichen Kindes sei
um der Ehe willen nötig, die eigentlichen
Grundlagen der ehelichen Familie. Ihr
Fundament ist die Treue und innere Ver-
bundenheit von Mann und Frau. Fehlen
diese, so können sie nicht dadurch wie-
der erweckt werden, dass das ausser-
eheliche Kind zurückgesetzt wird.

Die Einsicht in diese Zusammenhänge hat
sich im Laufe der Zeit gegen zähe Wider-

stände durchgesetzt und dem ausserehe-
liehen Kind allmählich den Weg in die
Rechtsgemeinschaft geöffnet.

Entscheidende Schritte sind dem ZGB
von 1907 zu verdanken. Es hat das ausser-
eheliche Kind mit seiner Mutter in glei-
eher Weise verbunden wie ein eheliches,
und zwar auch dann, wenn es im Ehe-
bruch gezeugt ist. Das war damals kei-
neswegs selbstverständlich. In den mei-
sten Kantonen war das aussereheliche
Kind auch gegenüber der mütterlichen
Seite im Vergleich zum ehelichen zurück-
gesetzt, in einigen Kantonen war es nicht
einmal mit der Mutter verwandt.

Ebenso bejaht das ZGB grundsätzlich die
Verantwortung des ausserehelichen Va-
ters. Es sieht hiefür die sogenannte Stan-
desfolge vor, welche das aussereheliche
Kind mit seinem Vater praktisch wie ein
eheliches verbindet. Allerdings ist die
Standesfolge heute nur zulässig, wenn
der Vater das Kind freiwillig anerkennt
oder im Falle des Urteils: wenn er der
Mutter die Ehe versprochen oder sie ver-
gewaltigt hat.

Die eidgenössischen Räte zogen den
Kreis noch enger: Sie verboten die Stan-
desfolge, wenn das Kind im Ehebruch
oder in Blutschande gezeugt worden ist.
Sie wollten damit verhüten, dass ein ver-
heirateter Mann sein Ehebruchkind gegen
den Willen der Ehefrau in den gemein-
samen Haushalt aufnehme. Allein dafür
wäre das Verbot nicht nötig gewesen,
denn der aussereheliche Vater hat nicht
über die Obhut des Kindes zu bestimmen.
Zudem kann kein Ehegatte dem andern
einen fremden Hausgenossen, auch kein
Stiefkind, aufzwingen. Wegen dieser en-
gen Schranken kommt die Standesfolge
nur für verhältnismässig wenige Kinder

4



in Frage. Den übrigen gewährt das Ge-
setz wenigstens einen Anspruch auf Un-
terhaltsbeiträge bis zum zurückgelegten
18. Altersjahr. Die Verantwortung des aus-
serehelichen Vaters wird also nicht ge-
leugnet, aber sie bleibt eine ausschliess-
lieh finanzielle Angelegenheit.
Dieses Nebeneinander einer privilegier-
ten Standesfolge und einer blossen Zahl-
Vaterschaft ist nicht mehr gerechtfertigt.
Die Schranken der Standesfolge sind un-
gerechtfertigt. Die Vaterschaft kann heute
mit Hilfe naturwissenschaftlicher Gutach-
ten zuverlässig festgestellt werden. Und
der Ausschluss der ehewidrigen Kinder
ändert an ihrer natürlichen Abstammung
kein Jota. Sie lässt sich vor dem Forum
des Gewissens nicht auslöschen, auch
nicht mit Geld. Darin liegt denn auch die
unüberwindliche Problematik der heuti-
gen Zahlvaterschaft. Der Vater muss Un-
terhaltsbeiträge bezahlen, weil er das
Kind gezeugt hat. Aber trotz natürlicher
Abstammung ist das Kind mit seinem Va-
ter rechtlich nicht verwandt. Nach dem
Zivilstandsregister ist das Kind vaterlos,
der Vater kinderlos. Das Kind wird da-
durch materiell benachteiligt: Die Zah-
lungspflicht des Vaters erlischt späte-
stens, wenn das Kind 18 Jahre alt ist,
auch wenn es noch mitten in der Aus-
bildung steht. Gerät das Kind in Not, so
sind die Mutter und ihre Eltern verpflich-
tet, es zu unterstützen, niemals aber der
Vater oder seine Eltern. Stirbt der Vater,
so ist sein leibliches Kind nicht gesetz-
licher Erbe.

Die rechtliche Vaterlosigkeit bedeutet
aber auch eine gesellschaftliche und mo-
raiische Blossstellung des Kindes. Sie
stempelt es gleichsam zum eindimensio-
nalen Menschen. Die Vaterlosigkeit ist
unvermeidlich, wenn der Vater tatsächlich

nicht festgestellt werden kann. Sie ist
aber absurd und ungerecht, wenn die Va-
terschaft mit Gewissheit feststeht. Hier
liegt die entscheidende rechtlicheZurück-
Setzung des ausserehelichen Kindes im
geltenden Recht. Sie kann nur dadurch
überwunden werden, dass die rechtliche
Verwandtschaft mit dem Vater allgemein
anerkannt wird. Das neue Kindesrecht tut
diesen Schritt.

Damit wird nicht etwa eine aussereheliche
Familie anerkannt oder das Konkubinat
gefördert. Das Kind erhält grundsätzlich
den Familiennamen und das Bürgerrecht
der Mutter. Die elterliche Gewalt steht
auch nach dem neuen Recht den unver-
heirateten Eltern nicht gemeinschaftlich
zu. Ebensowenig besteht zwischen ihnen
eine andere rechtliche Verbindung.

Im Vordergrund steht das Erbrecht
Unter den Wirkungen der Verwandtschaft
gibt das Erbrecht am meisten zu reden.
Vor allem wird die Meinung vertreten, das
Erbrecht des ausserehelichen Kindes, das
ein verheirateter Mann von einer andern
Frau hat, benachteilige die Ehefrau in
unzumutbarer Weise.

Zwei Dinge sind auseinanderzuhalten: ei-
nerseits die Tatsache, dass die Ehefrau
mit dem ausserehelichen Kind des Ehe-
mannes sich in den Nachlass teilen muss
und andererseits die Höhe ihres Erb-
anspruchs.
Zunächst zur ersten Frage. Sicher ist es
für eine Witwe immer unangenehm, wenn
sie den Nachlass des Mannes, den sie
vielleicht durch ihre Mitarbeit selber ge-
mehrt hat, mit einem fremden Kind ihres
Mannes teilen muss. Das muss sie sich
aber schon heute gefallen lassen, wenn
der Mann aus einer früheren Ehe Kinder
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hat oder aus der Zeit vor der Ehe ein
aussereheliches Kind hat, das mit Stan-
desfolge anerkannt ist. Ja die Ehefrau
muss sogar mit dem Ehebruchkind ihres
Mannes teilen, wenn er es durch Testa-
ment als Erbe der verfügbaren Quote
eingesetzt hat.

Die andere Frage ist, ob der Anteil der
Ehefrau durch das Erbrecht des ausser-
ehelichen Kindes verkleinert werde. Das
ist von vornherein nicht der Fall, wenn
der Mann noch andere Nachkommen hat.
Denn neben Nachkommen des Eheman-
nes hat die Frau ohnehin nur Anspruch
auf einen Viertel zu Eigentum oder die
Hälfte zur Nutzniessung. Das Erbrecht des
ausserehelichen Kindes geht hier zula-
sten der ehelichen Nachkommen. Das ist
aber unbedenklich, denn die eheliche
oder aussereheliche Geburt ist weder
Verdienst noch Schuld des Kindes.

Hat der Ehemann allerdings keiné ande-
ren Nachkommen, so wird der gesetzliche
Erbteil der Ehefrau durch das gesetzliche
Erbrecht des ausserehelichen Kindes ver-
ändert. Heute erhält die Ehefrau neben
Eltern oder Geschwistern einen Viertel
zu eigen und dazu die übrigen drei Vier-
tel zur Nutzniessung, während sie künf-
tig neben dem ausserehelichen Kind nur,
die Wahl hat zwischen einem Viertel zu
eigen oder der Hälfte zur Nutzniessung.

Mit dem zusätzlichen Anspruch auf drei
Viertel zur Nutzniessung stellt sich die
Frau somit heute besser. Aber dieser An-
spruch ist nicht pflichtteilsgeschützt. Der
Ehemann kann ihn durch Testament ent-
ziehen, und er kann, wenn Eltern da sind,
drei Achtel, wenn nur Geschwister da
sind, sogar '/u seines Nachlasses Dritten
zuwenden, zum Beispiel dem ausserehe-
liehen Kind. Umgekehrt aber kann, wenn

das aussereheliche Kind künftig ein ge-
setzliches Erbrecht hat, der Ehemann der
Ehefrau die verfügbare Quote von Vu und
darüberhinaus die Nutzniessung am gan-
zen übrigen Nachlass zuwenden. Von ei-
ner untragbaren Verschlechterung der
erbrechtlichen Stellung der Frau kann da-
her nicht gesprochen werden.

Welche ausserehelichen Kinder sollen in
den Genuss des neuen Rechts kommen?
Selbstverständlich alle, die nach seinem
Inkrafttreten geboren werden. Aber wie
steht es mit den bereits geborenen?

Diese Frage stellte sich schon bei Ein-
führung des ZGB. Der Gesetzgeber hat
damals alle ausserehelichen Kinder, auch
die schon lebenden, im Verhältnis zur
Mutter dem neuen Recht unterstellt, ob-
wohl es gegenüber früher für die Mutter
einschneidende Änderungen brachte.
Massgebend hiefür war die Überlegung,
dass die Abstammung nicht in der Ver-
gangenheit zurückliegt, sondern in der
Gegenwart und Zukunft fortdauert. So
gelten die meisten neuen Kindesgesetze
des Auslandes auch für die früher ge-
borenen Kinder.

Das neue schweizerische Recht geht nicht
so weit. Es kann nämlich Fälle geben, in
denen es nicht im Interesse des Kindes
liegt, nach Jahren mit seinem Zahlvater
in ein familienrechtliches Verhältnis zu
treten. Darum wird den früher geborenen
Kindern, die weniger als zehn Jahre alt
sind, lediglich das Recht eingeräumt, in-
nert zwei Jahren zu verlangen, dass die
bisherige Zahlvaterschaft mit den vollen
Wirkungen der Verwandtschaft verbunden
werde. Aber nicht etwa für die Vergan-
genheit, sondern nur für die Zukunft.
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Gleiches Recht für alle Sozialwaisen
Mit der allgemeinen Anerkennung der
Verwandtschaft zur väterlichen Seite wird
die rechtliche Zurücksetzung des ausser-
ehelichen Kindes grundsätzlich überwun-
den. Aber das soziale Problem der Aus-
serehelichkeit, das Fehlen einer Erzie-
hungsgemeinschaft von Vater und Mutter,
wird dadurch nicht gelöst. Der Gesetz-
geber steht hier vor der besonderen Auf-
gäbe, die Verantwortung für Vater und
Mutter gesondert zu umschreiben.

Die gleiche Aufgabe ist ihm aber auch
gegenüber geschiedenen Eltern gesteilt.
Bisher hat er sie mehr nur nebenbei und
für das aussereheliche Kind und das
Scheidungskind getrennt behandelt. Das
hat zur Folge, dass das persönliche Ver-
hältnis der ausserehelichen und der ge-
schiedenen Eltern zu ihren Kindern ohne
sachlichen Grund verschieden geregelt
ist. Eine Witwe hat über ihr eheliches
Kind von Gesetzes wegen die elterliche
Gewalt, über ihr aussereheliches nur,
wenn sie ihr von der Vormundschafts-
behörde übertragen wird. Die elterliche
Gewalt über das eheliche Kind kann ihr
nur unter gesetzlich genau umschriebe-
nen engen Voraussetzungen entzogen
w/erden, über das aussereheliche Kind
dagegen nach freiem Ermessen der Vor-
mundschaftsbehörde. Der Vater hat für
den Unterhalt seines ehelichen Kindes
aus geschiedener Ehe aufzukommen, bis
dessen Ausbildung abgeschlossen ist,
auch wenn dies über die Mündigkeit
hinaus dauert, für sein aussereheliches
Kind dagegen längstens bis zum 18. AI-
tersjahr, sofern er diese Pflicht nicht
schon am Anfang mit einer Abfindungs-
summe erledigt hat. Der geschiedene Va-
ter hat ein Besuchsrecht, der ausserehe-
liehe nicht.

Diese Unterschiede — es gibt noch eine
Reihe weitere — überzeugen nicht. Wohl
hat das Kind im allgemeinen eine engere
persönliche Beziehung zum geschiedenen
Vater als zum ausserehelichen. Aber das
gilt keineswegs immer. Auch die Glei-
chung: ehelicher Vater guter Vater,
ausserehelicher Vater böser Vater, ist
eine unzulässige Vereinfachung. Es gibt
unter den ehelichen wie unter den ausser-
ehelichen Vätern unendliche positive und
negative Abstufungen elterlicher Verant-
wortung. Das gilt natürlich auch von den
Müttern. Alle Sozialwaisen brauchen aber
den gleichen Schutz. Darum regelt das
neue Recht die Fragen der Erziehung, des
Unterhalts, des Besuchsrechts und des
Kindesschutzes grundsätzlich einheitlich
für Scheidungskinder und die ausserehe-
liehen Kinder.

galerie
Claudia meyer

Freiestrasse 176, 8032 Zürich
Telefon 01 / 55 37 77

Neil Gattiker
Heinz-Peter Kohler
Karl Madritsch
Aloys Perregaux
Secondo Püschel
Jörg Schuldhess
Werner Urfer

Bilder und Skulpturen

15. Oktober bis 13. November
Dienstag bis Freitag, 14—18.30 Uhr
Samstag 10—12, 14—16 Uhr
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Gleichberechtigung der Mutter
Der dritte grundsätzliche Aspekt des
neuen Rechts betrifft die Gleichberechti-
gung der Mutter. Die Anerkennung der
Verwandtschaft des ausserehelichen Va-
ters mit seinem Kind ist auch unter die-
sem Gesichtspunkt bedeutungsvoll. Das
geltende Recht bürdet der aussereheli-
chen Mutter die volle Verantwortung für
das Kind auf, während der Vater sich
verschämt hinter der spanischen Wand
der Zahlvaterschaft verdrückt. Das ist
umso ungerechter, als die Frau ohnehin
schon die Last der Schwangerschaft und
Niederkunft zu tragen hat. Die eheliche
Mutter ist heute zurückgesetzt durch den
väterlichen Stichentscheid im Falle der
Uneinigkeit der Eltern. Dieses Vorrecht
ist im neuen Gesetz nicht mehr enthalten.

Warum ein Referendum?
Das Referendum wendet sich gegen alle
drei grundsätzlichen Reformen. Es verur-
teilt die Verwandtschaft des aussereheli-
chen Kindes mit seinem Vater als Zer-
Störung der Familie, den besseren Schutz
der Sozialwaisen als einseitige Wahrung
des Kindeswohls und die Gleichberechti-
gung der Mutter als familienfeindlich.
Zwar wird die Notwendigkeit von Refor-
men nicht bestritten, es wird sogar ein
noch besseres Kindesrecht verheissen.
Aber es fehlt die leiseste positive Andeu-
tung, wie dieses aussehen soll.
Immerhin wird zweierlei deutlich: Das
eine: Die Familienpolitik des Referen-
dumskomitees ist patriarchalisch orien-
tiert. Das Wohl der Familie ist für sie un-
trennbar abhängig von der Fortdauer der
männlichen Vorrechte: des Stichent-
scheids des verheirateten Vaters einer-
seits und einer ausschliesslich finanziel-
len Verantwortung des ausserehelichen

Vaters andererseits. Hinter dem Nein zum
Kindesrecht steht das klare Nein zur
Gleichberechtigung der Frau im Familien-
recht überhaupt.
Und das andere: Das Referendumskomitee
sieht nur die heile Familie. Das Ungenü-
gen des Gesetzes liegt aber nicht dort.
Es sind das aussereheliche und das
Scheidungskind, die heute vermehrten
Schutzes bedürfen. Sie sollen nicht Aus-
senseiter der Gesellschaft bleiben, son-
dem auch zu gesunden Gliedern der Ge-
meinschaft heranwachsen und den Weg
in die Ehe und die Familie finden. Dazu
will ihnen das neue Kindesrecht verhel-
fen. Damit arbeitet es nicht gegen, son-
dem für die Familie.

Stimmen gegen das
Kindesrecht-Referendum
Vom Schweizerischen Verband für
Frauenrechte wurde der Presse das fol-
gende Communiqué übergeben: «Der
Zentralvorstand des Schweizerischen
Verbandes für Frauenrechte hat mit gros-
ser Genugtuung davon Kenntnis genom-
men, dass das — am 25. Juni von den
eidgenössischen Räten verabschiedete —
neue Kindesrecht:

— das Schicksal der Kinder, die bei einem
Elternteil oder bei Dritten aufwachsen,
wesentlich verbessert, womit letzten
Endes auch dem Familienschutz ge-
dient ist;

— unentgeltlich Hilfe beim Alimenten-
inkasso vorschreibt;

— die Interessen der Eltern und der Ehe-
gatten mitberücksichtigt wurden durch
die Festlegung von Schranken beim
Besuchsrecht.
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